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 Veröffentlicht am 16.10.1975

Norm

ABGB §1098 IIa

Rechtssatz

Vermieter ist nicht verp2ichtet, einer über das vertraglich festgelegte Gebrauchsrecht hinausgehenden Benützung der

Außen2äche zu Reklamezwecken zuzustimmen, sofern das Unterbleiben der geplanten Reklame nur eine

Benachteiligung des Mieters im Wettbewerb, aber keine Existenzgefährdung bewirkt.
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